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§ 18b UrhG Ergänzende Online-
Dienste

 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Wenn ein Rundfunkunternehmer online Fernseh- oder Hörfunkprogramme gleichzeitig oder für einen

begrenzten Zeitraum nach der Sendung der Programme oder solche Programme ergänzende Materialien

bereitstellt (ergänzender Online-Dienst), finden die einer solchen ergänzenden Sendung oder

Zurverfügungstellung zugrundeliegende Verwertungshandlung sowie eine für die Bereitstellung, den Zugang oder

die Nutzung der Programme erforderliche Vervielfältigung nur in dem Staat statt, in dem der

Rundfunkunternehmer, unter dessen Kontrolle und Verantwortung die Programme oder ergänzenden

Materialien bereitgestellt werden, seine Hauptniederlassung hat. Dies gilt jedoch nur für ergänzende Online-

Dienste, die eindeutig auf die Sendung der Programme des Rundfunkunternehmers bezogen und ihr

untergeordnet sind.

2. (2)Abs. 1 gilt

1. 1.für Hörfunkprogramme und

2. 2.Fernsehprogramme, die Nachrichtensendungen oder Sendungen zum aktuellen Geschehen oder von dem

Rundfunkunternehmer vollständig finanzierte Eigenproduktionen sind, es sei denn, es handelt sich um

Sportveranstaltungen und in solchen enthaltene Werke oder sonstige Schutzgegenstände.

3. (3)Bei der Bemessung der Vergütung für einen ergänzenden Online-Dienst sind alle Aspekte des Dienstes, wie

seine Eigenschaften, der Zeitraum, in dem die bereitgestellten Programme online verfügbar sind, das Publikum

und die bereitgestellten Sprachfassungen, zu berücksichtigen. Dies schließt die Berechnung der Höhe der

Vergütung auf der Grundlage der Einnahmen des Rundfunkunternehmers nicht aus.

4. (4)Die Abs. 1 bis 3 lassen die Freiheit der Rechteinhaber sowie des Rundfunkunternehmers unberührt, im

Einklang mit dem Unionsrecht die Verwertung solcher Rechte vertraglich einzuschränken.

5. (5)Die Abs. 1 bis 3 sind nur auf einen ergänzenden Online-Dienst anzuwenden, der unter Kontrolle und

Verantwortung eines Rundfunkunternehmers bereitgestellt wird, der seine Hauptniederlassung in einem

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Übereinkommens über den Europäischen

Wirtschaftsraum hat.
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